
 

1 
  

  

 

 

 

 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 

 
 
 
Verfassung und allgemeine Verwaltung 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung eines Hotels zu einer Asylunterkunft und Anbau einer Außentreppe an der Ostseite 
Fl.Nr. 10, Gemarkung Soyen .................................................................................................................................................  3 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Umnutzung von Konferenzraum und stillgelegtem Schwimmbad zu Räumen für die Verwaltung und Behandlung 
Fl.Nr. 203, Gemarkung Bad Aibling .......................................................................................................................................  4 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Abbruch eines Einfamilienhauses und Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit zwei Carports 
Fl.Nr. 330/41, Gemarkung Kiefersfelden ...............................................................................................................................  5 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines 40m Schleuderbeton Funkmastes mit 2 Plattformen sowie Outdoortechnik und Fundament 
Fl.Nr. 4095, Gemarkung Tuntenhausen ................................................................................................................................  6 
 
 
Bauen, Planen, Gewässer, Wohnen 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über das Überschwemmungsgebiet  
am Wildbach Steinbach und am Wildbach Entbach auf dem Gebiet der Gemeinde Nußdorf a. Inn 
im Landkreis Rosenheim vom 11.01.2024 ............................................................................................................................  7 
 
 
Finanzwesen 
 
Vollzug des KommZG; 
Zweckvereinbarung zur Regelung der örtlichen Zuständigkeit  
im Geltungsbereich der Feuerwehrsprengel Prutting und Söchtenau ...................................................................................  9 
 
Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Grundschulverbandes Amerang ...........................................................................................................  11 
 
Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Mittelschulverbandes Rott a. Inn ...........................................................................................................  13 
 
Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Mittelschulverbandes Prien a. Chiemsee ..............................................................................................  15 
 
 

 

Nr. 01 Rosenheim, 26.01.2024 170. Jahrg. 



 

115 
  

 
 

Herausgeber und Druck: Landratsamt Rosenheim, Wittelsbacherstraße 53, 83022 Rosenheim, Tel. 08031 392-1025,  
 E-Mail: amtsblatt@lra-rosenheim.de; www.landkreis-rosenheim.de/aktuelles/#tab-amtsblatt; 
 Das Amtsblatt erscheint i. d. R. am letzten Freitag im Monat; Sonderausgaben sind möglich. 

 
 
 

2 

Dieser Ausgabe liegt als Anlage bei: 
 
Anlage 1 
Inhaltsverzeichnis der Amtsblatt Jahresausgabe 2023 
 
Anlage 2 zu 
Vollzug der Wassergesetze; 
Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über das Überschwemmungsgebiet  
am Wildbach Steinbach und am Wildbach Entbach auf dem Gebiet der Gemeinde Nußdorf a. Inn 
im Landkreis Rosenheim vom 11.01.2024 
 
Anlage 3 zu 
Vollzug des KommZG; 
Zweckvereinbarung zur Regelung der örtlichen Zuständigkeit  
im Geltungsbereich der Feuerwehrsprengel Prutting und Söchtenau 
 

 

http://www.landkreis-rosenheim.de/aktuelles/#tab-amtsblatt


 

 
115 

  3 

VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 
 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung eines Hotels zu einer Asylunterkunft und Anbau einer Außentreppe an der Ostseite 
Fl.Nr. 10, Gemarkung Soyen 
 
Antragsteller: TT-Soyen GmbH, Werinherstraße 19, 81541 München 
Vorhaben: Nutzungsänderung eines Hotels zu einer Asylunterkunft und Anbau einer Außentreppe 

an der Ostseite 
Bauort: Soyen, Alleestraße 21 
Lage: Gemarkung Soyen, Flurstück 10 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 04.01.2024 
 
gez. 
 
Kaiser 
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Vollzug der Baugesetze; 
Umnutzung von Konferenzraum und stillgelegtem Schwimmbad zu Räumen für die Verwaltung und Behandlung 
Fl.Nr. 203, Gemarkung Bad Aibling 
 
Antragsteller: Clinicum St. Georg GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 6-8, 83043 Bad Aibling 
Vorhaben: Umnutzung von Konferenzraum und stillgelegtem Schwimmbad zu Räumen für die Ver-

waltung und Behandlung 
Bauort: Bad Aibling, Rosenheimer Straße 6-8 
Lage: Gemarkung Bad Aibling, Flurstück 203 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.212, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 09.01.2024 
 
gez. 
 
Leisl 
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Vollzug der Baugesetze; 
Abbruch eines Einfamilienhauses und Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit zwei Carports 
Fl.Nr. 330/41, Gemarkung Kiefersfelden 
 
Antragsteller: Lars und Sophia Folger, Hoffeldring 17, 83080 Oberaudorf 
Vorhaben: Abbruch eines Einfamilienhauses und Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit zwei 

Carports 
Bauort: Kiefersfelden, Danziger Straße 14 
Lage: Gemarkung Kiefersfelden, Flurstück 330/41 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.205, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 16.01.2024 
 
gez. 
 
Rauh 
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Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines 40m Schleuderbeton Funkmastes mit 2 Plattformen sowie Outdoortechnik und Fundament 
Fl.Nr. 4095, Gemarkung Tuntenhausen 
 
Antragsteller: DFMG Deutsche Funkturm GmbH. Anton Sigmund, Stahlgruberring 48, 81829 München 
Vorhaben: Neubau eines 40-m Schleuderbeton-Funkmastes mit 2 Plattformen sowie Outdoortech-

nik auf Fundament 
Bauort: Tuntenhausen, Keine Angabe 
Lage: Gemarkung Tuntenhausen, Flurstück 4095 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 24.01.2024 
 
gez. 
 
Kaiser 
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BAUEN, PLANEN, GEWÄSSER, WOHNEN 
 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über das Überschwemmungsgebiet  
am Wildbach Steinbach und am Wildbach Entbach auf dem Gebiet der Gemeinde Nußdorf a. Inn 
im Landkreis Rosenheim vom 11.01.2024 
 

Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t s v e r o r d n u n g 
für das Überschwemmungsgebiet  

am Wildbach Steinbach von Fluss-km 0,0 bis 3,0 und am Wildbach Entbach von 
Fluss-km 0,0 bis 0,45 (Wildbachgefährdungsbereich)  

auf dem Gebiet der Gemeinde Nußdorf a. Inn im Landkreis Rosenheim 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt aufgrund von § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG- in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl 2023 I Nr. 176 
vom 06.07.2023), in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 und Art. 73 des Bayerischen Wassergesetzes -BayWG- (BayRS 753-1-
UG) folgende oben bezeichnete Verordnung: 
 
 
§ 1 Allgemeines, Zweck 
 
(1) 1In der Gemeinde Nußdorf a. Inn wird das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungsgebiet für oben genannten 

Wildbachgefährdungsbereich festgesetzt. 2Das Überschwemmungsgebiet betrifft die in § 2 dargestellten Flächen, die 
bei einem 100-jährlichen Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rück-
haltung beansprucht werden. 3Für dieses Gebiet werden die folgenden Regelungen erlassen. 

 
(2) 1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffe-

nen Bereich. 2Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden und zum Schutz vor Hochwassergefahren 
getroffen. 

 
(3) 1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist das 100-jährliche Hochwasser unter Beachtung der 

wildbachtypischen Eigenschaften (im Folgenden Bemessungshochwasser - HQ100). 2Ein 100-jährliches Hochwasser 
wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. 3Da es sich um 
einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 4Die wildbachtypi-
schen Eigenschaften umfassen ein zumindest streckenweise großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und 
zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 

 
 
§ 2 Umfang des Überschwemmungsgebiets, Kennzeichnung der Hochwasserlinie 
 
(1) 1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in der im Anhang (Anlage) veröffentlichten Übersichtskarte eingetra-

gen. 2Maßgeblich für die genaue Grenzziehung ist die Detailkarte K01 im Maßstab 1 : 2.500. 3Die Karten können im 
Landratsamt Rosenheim und im Rathaus der Gemeinde Nußdorf a. Inn während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
4Die genaue Grenze verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Grenze ein Grund-
stück schneidet, auf der dem Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 5Gänzlich im 
Überschwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen gleichgestellten Gebäuden, die teilweise im Überschwem-
mungsgebiet liegen, sind in der Detailkarte ebenfalls farblich hervorgehoben. 6Die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

 
(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berüh-

ren die festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht. 
 
(3) 1Auskunft über die Höhe der HW100-Linie (Wasserstand bei 100-jährlichem Hochwasser) erteilt das Landratsamt Ro-

senheim. 2An öffentlichen Gebäuden und an öffentlichen Anlagen soll die HW100-Linie als Anhaltspunkt für die 
Hochwassergefahr für jede Person gut sichtbar gekennzeichnet werden.  

 
 
§ 3 Bauleitplanung, Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen 
 
(1) Für die Ausweisung neuer Baugebiete sowie die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen gilt § 78 Abs. 

1 bis 3 WHG.  
 
(2) Für die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen gilt § 78 Abs. 4, 5 und 7 WHG. 
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(3) Bei der Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 2 

bzw. Abs. 5 WHG sind die wildbachtypischen Eigenschaften zu berücksichtigen. 
 
 
§ 4 Sonstige Vorhaben 
 
1Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG. 2Bei der Beurteilung 
des Vorliegens der Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 78a Abs. 2 WHG sind die wild-
bachtypischen Eigenschaften zu berücksichtigen. 
 
 
§ 5 Heizölverbraucheranlagen 
 
(1) Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen gilt § 78c Abs. 1 WHG.  
 
(2) Für bestehende Heizölverbraucheranlagen gilt § 6 Abs. 1. 
 
(3) Für die Prüfpflicht neuer und bestehender Heizölverbraucheranlagen gilt § 6 Abs. 3. 
 
 
§ 6 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
(1) 1Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gilt § 50 der Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 2Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher auszuführen. 

 
(2) Für die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 

Abs. 13 AwSV gelten die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 
 
(3) 1Bei prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind 

gemäß § 46 Abs. 3 AwSV die Prüfzeitpunkte und Prüfintervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten. 2Be-
stehende Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, die nach § 46 
Abs. 3 i.V.m. Anlage 6 AwSV prüfpflichtig sind, bislang aber nicht zumindest einmal von einem Sachverständigen nach 
AwSV auf ihre Hochwassersicherheit geprüft worden sind, sind bis zum 31.12.2024 erstmalig durch einen Sachverstän-
digen nach AwSV prüfen zu lassen. 3Ablauf und Durchführung richten sich nach der AwSV. 4Mit dem Abschluss dieser 
Prüfung beginnt die Frist für wiederkehrende Prüfungen dieser Anlagen nach AwSV. 5Weitergehende Regelungen in 
Einzelfallanordnungen nach AwSV oder in behördlichen Zulassungen für die Anlage bleiben unberührt.  

 
 
§ 7 Antragstellung 
 
1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der 
für Bauvorlagen geltenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur Beurteilung erforderlichen und geeigneten 
Unterlagen vorzulegen. 2Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren 
(WPBV) vom 13.03.2000 (GVBI. S. 156, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.10.2010 GVBI. S. 727) bleiben unbe-
rührt. 
 
 
§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rosenheim in Kraft.  
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 11.01.2024 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat 
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FINANZWESEN 
 
 
 
Vollzug des KommZG; 
Zweckvereinbarung zur Regelung der örtlichen Zuständigkeit  
im Geltungsbereich der Feuerwehrsprengel Prutting und Söchtenau 
 
Die Gemeinden Prutting und Söchtenau haben eine Zweckvereinbarung abgeschlossen mit dem Inhalt, die örtliche Zustän-
digkeit im Geltungsbereich der Feuerwehrsprengel Prutting und Söchtenau sowie die damit verbundenen Aufgaben und 
Befugnisse zu regeln. Hierzu erfolgten entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse vom 07.11.2023 und vom 23.11.2023. 
 
Diese Zweckvereinbarung ist mit Schreiben des Landratsamtes Rosenheim vom 19.12.2023 rechtsaufsichtlich genehmigt 
worden und wird zur Erlangung der Rechtswirksamkeit nachstehend bekannt gemacht: 
 

Vollzug des Art. 7,8,10 und 11 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 
Zweckvereinbarung über die örtliche Zuständigkeit im Geltungsbereich des Feuerwehrsprengels Prutting 

 
Zwischen der 

 
Gemeinde Prutting, Kirchstraße 5, 83134 Prutting, 

vertreten durch den Ersten Bürgermeister Johannes Thusbaß 
 

und der 
 

Gemeinde Söchtenau, Dorfplatz 3, 83139 Söchtenau 
Vertreten durch den Ersten Bürgermeister Bernhard Summerer 

 
wird folgende Zweckvereinbarung geschlossen: 

 
Die Genehmigung erfolgte mit Schreiben des Landratsamtes Rosenheim vom 19.12.2023. 

 
 

§ 1 Zweck der Vereinbarung 
 

Durch diese Vereinbarung werden die örtlichen Zugehörigkeiten zum Feuerwehrsprengel Prutting und Söchtenau, sowie die 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse zwischen den beiden oben genannten Gemeinden geregelt. 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 

1. Folgende Ortsteile (zugehörig dem Gemeindegebiet Söchtenau) sind dem Feuerwehrsprengel der Freiwilligen Feuerwehr 
Prutting zugeordnet: 
 
- Rins 
- Waldhof 
- Reischach 
 
2. Folgender Ortsteil (zugehörig dem Gemeindegebiet Prutting) ist dem Feuerwehrsprengel der Freiwilligen Feuerwehr 
Söchtenau zugeordnet: 
 
- Salmering 
 

§ 3 Befugnisübertragung 
 

Die Gemeinde Söchtenau überträgt der Gemeinde Prutting die Befugnis, für die im Feuerwehrsprengel liegenden Ortsteile 
(siehe § 2 Nr. 1) die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr nach § 4 dieser Zweckvereinbarung wahrzunehmen. 
 
Die Gemeinde Prutting überträgt der Gemeinde Söchtenau die Befugnis, für den im Feuerwehrsprengel liegenden Ortsteil 
(siehe § 2 Nr. 2) die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr nach § 4 dieser Zweckvereinbarung wahrzunehmen. 
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§ 4 Umfang der übertragenen Aufgaben 
 

Die Feuerwehr Prutting hat für die in § 2 Abs.1 dieser Vereinbarung genannten Ortsteile den vollen Umfang der Pflichtauf-
gaben nach Art. 4 Abs. 1 BayFwG (abwehrenden Brandschutz, technische Hilfe, etc.) zu leisten. 
 
Ebenso hat die Feuerwehr der Gemeinde Söchtenau für die in § 2 Abs. 2 dieser Vereinbarung genannten Ortsteile den 
vollen Umfang der Pflichtaufgaben nach Art. 4 Abs. 1 BayFwG (abwehrenden Brandschutz, technische Hilfe, etc.) zu leisten. 
 
Die sonstigen Aufgaben nach Art. 4 Abs. 2 BayFwG sowie die Aufgaben der jeweiligen Gemeinden nach Art. 1 Abs. 2 Satz 
2 BayFwG bleiben unberührt. 
 
Es gelten die jeweils gültigen Satzungen, derzeit die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Prutting vom 01.01.2002 sowie die Satzung über Aufwendungs- und 
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Söchtenau vom 15.06.2021. 
 
Gleichzeitig wird die Befugnis übertragen, alle zur Durchführung dieser Satzungen erforderlichen Maßnahmen im in § 4 
genannten Umfang wie im eigenen Gemeindegebiet zu treffen. 
 

§ 5 Kosten 
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben werden durch die jeweiligen Einsatzleiter der Feuerwehr die im Einsatzgeschehen anste-
henden Entscheidungen im Rahmen des § 4 dieser Vereinbarung, auch finanzieller Art, im Gemeindebereich der jeweiligen 
Feuerwehr getroffen. 
 
In den Ortsteilen Rins, Waldhof und Reischach handelt und entscheidet der Feuerwehrkommandant der Gemeinde Prutting. 
Kostenträger ist die Gemeinde Söchtenau. 
 
Im Ortsteil Salmering handelt und entscheidet der Feuerwehrkommandant der Gemeinde Söchtenau. Kostenträger ist die 
Gemeinde Prutting. 
 

§ 6 Vertragslaufzeit 
 

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
 

§ 7 Schriftformerfordernis 
 

Änderungen dieser Zweckvereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 

§ 8 Wirksamwerden 
 
Die genehmigungspflichtige Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung wirksam (Art. 13 Abs. 1 
KommZG).  
 
 
Gemeinde Prutting      Gemeinde Söchtenau 
Prutting, 20.12.2023      Söchtenau, 20.12.2023 
 
gez.        gez. 
 
Johannes Thusbaß      Bernhard Summerer 
Erster Bürgermeister      Erster Bürgermeister 
 
Anhang: Lageplan mit Grenzen Feuerwehrsprengel 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 09.01.2024 
 
gez. 
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
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Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Grundschulverbandes Amerang 
 
 

I. 
 

Die Schulverbandsversammlung des Grundschulverbandes Amerang hat in der Sitzung vom 11.12.2023 den Haushalt des 
Jahres 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wird zur Erlan-
gung der Rechtswirksamkeit nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Grundschulverbandes Amerang 
-Landkreis Rosenheim- 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs.1 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schul-
verband folgende Haushaltssatzung: 
 

§1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben 523.800,- Euro 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben 20.000,- Euro 
 

§2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§4 
 

Verwaltungsumlage 
 
a) Umlegung nach der Schülerzahl 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird auf 382.200,-Euro festgesetzt. 
 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die 
Verbandsschule wurde bis zum 1.Oktober 2022 von insgesamt 206 Schülern (davon ein Gastschüler ohne Anspruch auf 
Gastschulbeiträge und ohne Umlage) besucht. 
 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1.864,39 Euro 
 
b) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht festgesetzt. 
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§6 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Grundschulverband Amerang 
Amerang, 10.01.2024 
 
gez. 
 
Konrad Linner 
Grundschulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Grundschulverbandes (Gemeinde 
Amerang, Wasserburger Str. 11, 83123 Amerang) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 17.01.2024 
 
gez. 
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
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Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Mittelschulverbandes Rott a. Inn 
 

I. 
 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes Rott a. Inn hat in der Sitzung vom 19.12.2023 den Haushalt des 
Jahres 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wird zur Erlan-
gung der Rechtswirksamkeit nachstehend bekannt gemacht: 
 
 

Haushaltssatzung 
 

des Mittelschulverbandes Rott a. Inn 
(Landkreis Rosenheim) 

 
für das Haushaltjahr 2024 

 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.395.100 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 90.300 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Verwaltungsumlage Grundschule: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt für die Grundschule wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 515.070,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 
Grundschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 
2023 auf 190 Grundschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Grundschüler auf 2.710,89 € festgesetzt. 
 
(2) Verwaltungsumlage Mittelschule: 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt für die Mittelschule wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 667.530,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 
Mittelschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 
auf 160 Mittelschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Mittelschüler auf 4.172,06 € festgesetzt. 
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(3) Investitionsumlagen 
 
Investitionsumlagen für die Grund- und Mittelschule werden nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 
EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Fälligkeit der Umlagen: 
 
Die Verwaltungs- und Investitionsumlage werden mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 25.01., 25.04., 25.07. und 
25.10. zur Zahlung fällig. 
 
Ist die Haushaltssatzung zum ersten Fälligkeitstermin noch nicht erlassen, so sind Abschlagszahlungen in Höhe des Vor-
jahresbetrages zu leisten. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Schulverband Rott a. Inn 
Rott a. Inn, 22.01.2024 
 
gez. 
 
Daniel Wendrock 
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Mittelschulverbandes (Verwaltungs-
gemeinschaft Rott a. Inn, Kaiserhof 3, 83543 Rott a. Inn) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 23.01.2024 
 
gez. 
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
  



 

15 
 

Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2024 des Mittelschulverbandes Prien a. Chiemsee 
 

I. 
 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes Prien a. Chiemsee hat in der Sitzung vom 12.12.2023 den Haus-
halt des Jahres 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wird zur 
Erlangung der Rechtswirksamkeit nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Mittelschulverbandes Prien a. Chiemsee 
für das 

 
Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des Art. 9 des Schulfinanzierungsgesetzes und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Mittelschulverband 
Prien a. Chiemsee folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird im Verwaltungshaushalt 
 

in Einnahmen und Ausgaben auf  1.927.350,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 

in Einnahmen und Ausgaben auf  625.800,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Schulbedarf beträgt nach dem Haushaltsplan 
 
- für den Sachaufwand Allgemein  891.350,00 € 
- für die Schülerbeförderung  253.500,00 € 
- für Investitionen und Schulddienst  367.000,00 € 
 
Die Schulverbandsumlage beträgt demnach 
 
- für den Sachaufwand Allgemein  891.350,00 € 
     382   = 2.333,38 €/Schüler 
 
- für die Schülerbeförderung  253.500,00 € 
(Schüler mit Beförderungsanspruch) 295  = 859,32 €/Schüler 
 
- für Investitionen und Schulddienst  367.000,00 € 
     382  = 960,73 €/Schüler 
 

§ 3 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 4 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 230.000 € 
festgesetzt. 
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§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Mittelschulverband Prien a. Chiemsee 
Prien a. Chiemsee, 22.01.2024 
 
gez. 
 
Friedrich 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Mittelschulverbandes (Markt Prien 
a. Chiemsee, Rathausplatz 1, 83209 Prien a. Chiemsee) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 23.01.2024 
 
gez. 
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
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